
Verband mineralischer Baustoffkreislauf beider Basel (VBK beider Basel) 

Statuten 

Art. 1 Name, Sitz 

Unter der Bezeichnung, Verband mineralischer Baustoffkreis lauf beider Basel {VBK beider Basel), 
besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in Allschwil. 

Art. 2 Zweck 

Der VBK beider Basel setzt sich in den Kantonen Basel Land und Basel Stadt für die Förderung und 
Sicherung der Versorgung von mineralischen Primär- und Recyclingmaterialien, von Beton und Belag, 
sowie von Deponien auf privatwirtschaftlicher Basis ein. 

Der VBK beider Basel vertritt die Interessen seiner Mitglieder und setzt sich für das Ansehen der 
Branche in der Öffentlichkeit und bei Behörden eirn. 

Der VBK beider Basel ist zur Erhebung von Einsprachen und Beschwerden berechtigt, soweit dies 
dem Vereinszweck dient. 

Art. 3 Mitgliedschaft 

Mitglieder des VBK beider Basel sind ordentliche Mitglieder, Freimitglieder und Fördermitglieder 

a) Ordentliche Mitglieder
Ordentliche Mitglieder des VBK beider Basel sind Unternehmungen oder öffentlich rechtliche 
Körperschaften, welche in den Kantonen beider Basel mineralische Materialien abbauen, Beton oder 
Asphalt herstellen, Handel mit Sand, Kies, Beton oder Asphalt betreiben oder im mineralischen 
Recycling oder Deponien tätig sind.

Die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern erfolgt durch den Vorstand. 

Jedes Mitglied leistet einen durch die Mitgliederversammlung bestimmten finanziellen Beitrag. 

Der Austritt hat mittels eingeschriebenem Brief an den Vorstand zu erfolgen. Der Austritt ist per 
Jahresende unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist möglich. 

Ein austretendes Mitglied hat die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens entstandenen finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem VBK beider Basel zu erfüllen. 

Ein Mitglied kann durch die Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden, wenn es seinen 
statutarischen Verpflichtungen trotz schriftlicher Ermahnung nicht nachkommt. 








